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RS OGH 1990/1/26 11Os23/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1990

Norm

StGB §159 Abs2

Rechtssatz

Eine den Tatbestand nach dem Abs 2 ausschließende Verp3ichtung einer Gebietskörperschaft zu

Sanierungsmaßnahmen der hier umschriebenen Art wird nur durch die Abgabe einer rechtswirksamen und

einklagbaren Zusage ihrer zuständigen Organe gegenüber den mit der schuldnerischen Vertretung betrauten

Personen vor Eintritt einer kridagleichen Situation begründet.
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